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Offshore-Windenergie leistet aufgrund ihrer hohen und 
vergleichsweise stabilen Volllaststunden einen besonders verlässlichen 
und planbaren Beitrag zur Energiewende am Industriestandort 
Deutschland. Küstennahe Standorte entwickeln sich dabei zunehmend 
zu strategischen Ankerpunkten für sektorübergreifende Kopplung und 
die Ansiedlung stromintensiver Wertschöpfungsketten.  
 
In deutschen Gewässern sind derzeit rund 9,2 GW Offshore-Leistung 
installiert. Die politisch gesetzten Ausbauziele von mindestens  
30 GW bis 2030 und 70 GW bis 2045 sind ambitioniert. Beim 
Nordsee-Gipfel vor wenigen Wochen bekräftigten die Anrainerstaaten 
ein gemeinsames Ziel von 300 GW bis 2050 sowie mehr grenz-
überschreitende Kooperation, gemeinsame Finanzierungs-/De-Risking-
Ansätze und eine engere Abstimmung von Netzen und Flächennutzung.  
 
Während Offshore-Wind über Jahre zuvor erhebliche Kostendegression 
erzielt hat und Projekte teilweise förderfrei bezuschlagt wurden, 
zeigen die letzten Ausschreibungen in Deutschland, wie auch in 
anderen Ländern, wie dem Vereinigten Königreich und Dänemark mit 
Unterzeichnungen und Ausfällen Rückschläge und Strukturrisiken auf. 
 
Verzögerte Netzanbindungen, Verschattung, regulatorische 
Unsicherheiten im Ausschreibungsdesign und fehlende PPA-
Nachfrage- nicht zuletzt ausgelöst durch eine langsam als erwartet von 
Statten gehende Elektrifizierung (Stichwort: Energiewendemonitoring) 

- erschweren den Ausbau und beeinträchtigen die Wirtschaftlichkeit 
bereits laufender, wie auch die Realisierung erst bezuschlagter 
Projekte. Mindestens kurzfristig wird es weiter so bleiben, dass die 
Nachfrage nach OFW-Strom nicht im selben Maße wie die - politisch 
vorgegebenen – Ausbauziele steigt. Die Verschiebung der eigentlich für 
dieses Jahr geplanten Ausschreibungen ist Ausdruck dieser Probleme. 
Sie schafft eine „Atempause“, die jetzt aber für Strukturreformen auch 
gezielt genutzt werden muss. Konkrete Möglichkeiten dafür bieten die 
geplante Novellierung des Windenergie-auf-See-Gesetzes und die 
Fortschreibung des Flächenentwicklungsplans.  
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Aktuell steht die Offshore-Windenergiepolitik an einem Scheideweg. 
EPICO legt vor diesem Hintergrund eine konkrete, politisch umsetzbare 

„Offshore-Wind-Agenda 2026“ vor. Ziel dieser Agenda ist es, kurzfristig 
wirksame Maßnahmen mit strukturellen Reformen zu verbinden und 
so die Investitionsdynamik zu stabilisieren und perspektivisch zu 
beschleunigen. Wir stützen uns auf Vorarbeiten unter anderem zum 
Industriestrompreis1 und zum Energiewendemonitoring2 sowie auf den 
Dialog mit Stakeholdern entlang der gesamten Wertschöpfungskette im 
Februar 2026. 
 
Unsere Offshore-Wind-Agenda basiert auf vier zentralen Säulen:   
 
(I) 	 Stärkung des PPA-Marktes,   
 
(II)	 Absicherung bezuschlagter Projekte und Investitionen,   
 
(III)	Neuausrichtung der Flächen- und Ertragsstrategie,   
 
(IV)	Reform des Ausschreibungs- und Strommarktregimes. 
 
Diese vier Säulen bilden gemeinsam den Rahmen für eine robuste 
Offshore-Strategie, die sowohl Investitionssicherheit als auch 
Systemeffizienz gewährleistet.

Offshore-Wind-Agenda 2026

1	 Siehe Epico KlimaInnovation, Agora Energiewende und Marktoffensive Erneuerbare Energien (2025): 
	 „Wie schaffen wir einen marktlichen und auf erneuerbaren Energien basierenden Industriestrompreis?“ 
2	 Siehe Epico KlimaInnovation und Aurora Energy Research (2025): „Zukunftssichere Maßnahmen für die Energiewende: 
	 5 Leitlinien zum Energiewendemonitoring“
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Der deutsche Markt für Power Purchase 
Agreements (PPAs) befindet sich derzeit 
in einer Phase erhöhter Unsicherheit. 
Neben makroökonomischen Faktoren 
wie Zinsentwicklung und der allgemeinen 
Wirtschaftsschwäche Deutschlands, 
welche sich in Investitionsattentismus und 
einer langsamer als geplant vorangehend 
Dekarbonisierung / Elektrifizierung der 
Industrie widerspiegelt, beeinflussen 
auch regulatorische Diskussionen – etwa 
um Industriestrompreis-Modelle – die 
Investitionsentscheidungen von Offtakern und 
Finanzierungsinstituten. Der Marktwertverfall 
der Erneuerbaren im Rahmen des EE-Ausbaus 
tut ein Übriges. Denn letztlich bedeutet dieser, 
dass es für Wirtschaftsakteure billiger ist, 
sich direkt am Markt einzudecken als PPA 
abzuschließen.  
 
Für kapitalintensive förderfreie Offshore-
Projekte sind PPAs jedoch weiterhin das 
zentrale Instrument zur Absicherung von 
Erlösen und zur Mobilisierung privaten Kapitals.  
 
Ziel sollte sein, durch kurz- und mittelfristige 
Maßnahmen Verbesserung des PPA-Marktes 
für Offshorewind (OFW)-Strom zu erreichen.  
 
Unsere Vorschläge für diese erste Säule sind: 
 
Erstens sollte der Industriestrompreis 
auch als Chance betrachtet werden. 
Konkret gilt es PPA bei neuen staatlichen 
Unterstützungsinstrumenten – wie eben 
dem Industriestrompreis – fest zu verankern.

Am besten als primus inter pares innerhalb 
der Gruppe der „Gegenleistungen“, die die 
Industrie für neue Hilfe erbringen muss. Das 
heißt: Der Abschluss von (förderfreien) PPA 
sollte eine zwingende Voraussetzung für die 
Inanspruchnahme des Industriestrompreises 
sein – im aktuellen Entwurf der Förderrichtlinie 
ist er nur einer von mehreren Optionen. Dabei 
sollte man aber auch mit Augenmaß vorgehen, 
und nicht nur rein neue PPA-Projekte 
anrechnen; sondern auch solche, die bereits 
anberaumt sind oder erst vor kurzem gestartet 
sind.  
 
Zweitens sollte ein staatlich flankierter 
Garantie- oder Kreditrahmen eingeführt 
werden, um Ausfallrisiken bei langfristigen 
Corporate-PPAs zu reduzieren. Insbesondere 
mittelständische Unternehmen verfügen 
häufig nicht über die Bonität großer 
Industriekonzerne, obwohl sie ein 
erhebliches Interesse an langfristiger 
Strompreisabsicherung und Dekarbonisierung 
haben. Eine staatliche Risikoabsicherung 
könnte hier als Katalysator wirken. Hierzu gibt 
es schon lange Diskussion, verschiedene 
Modelle liegen auf dem Tisch. Laut 
einer Überschlagsrechnung ließe sich 
beispielsweise das „norwegische“ Modell 
mit überschaubaren Kosten – jährliche 
tatsächliche Ausfälle/Belastungen für den 
Bundeshaushalt i.H.v. 40 Millionen Euro – auf 
Deutschland übertragen, bei gleichzeitiger 
Absicherung von rund 10 GW neuer installierte 
Leistung pro Jahr 3.    
 

Säule I: Maßnahmen zur Stärkung des PPA-Markts

 

S Ä U L E  I : 
M A S S N A H M E N  Z U R  S TÄ R K U N G 

D E S  P P A - M A R K T S

3	 Siehe auch: Epico KlimaInnovation (2025): „Energie- und Klimapolitische Neuausrichtung für die 21. Legislaturperiode: 
	 Strukturelle Reformen umsetzen, Privatkapital mobilisieren, Effizienz steigern“.
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Drittens: Flexibilisierung und Elektrifizierung 
vorantreiben und damit bei den Ursachen 
ansetzen. Eine stärkere Flexibilisierung 
der Nachfrage wird beispielsweise zur 
Folge haben, dass sich die Marktwerte 
stabilisieren. Eine durchdachte, kohärente 
Flexibilisierungsagenda für demand 
side response (DSR) fehlt aber bislang 

in Deutschland. Ein „Hochschalten“ bei 
der Elektrifizierung wiederrum würde die 
Nachfrage nach PPA in der Breite steigern. 
Verstärkte Anstrengungen für Flexibilisierung 
und Elektrifizierung wären auch ein Beitrag, um 
die Energiewende insgesamt nach vorne zu 
bringen.  

1. EU ETS at a turning point: Balancing Competitiveness and Decarbonisation 6



Zahlreiche bereits bezuschlagte Offshore-
Projekte sehen sich mit erheblichen 
Kostensteigerungen konfrontiert: Nicht 
hausgemachte Risiken wie massive 
Verzögerungen bei Netzanbindungen, 
gestiegene Material- und Finanzierungskosten 
sowie Engpässe in globalen Lieferketten 
erhöhen das wirtschaftliche Risiko in 
einem zum Zeitpunkt der Auktion nicht 
bekannten und nicht einkalkuliertem Maße. 
Betreiber haben außerdem im Rahmen der 
Ausschreibungen in den letzten Jahren zum 
Teil hohe „Eintrittskarten“ mit ihren Geboten 
gezahlt. Gleichzeitig sind Realisierungsfristen 
und Sanktionsmechanismen teilweise noch auf 
Rahmenbedingungen ausgelegt, die sich seit 
der Zuschlagserteilung grundlegend verändert 
haben. 
 
Natürlich sind hier die Wirtschaftakteure 
an erste Stelle in der Verantwortung. Aber 
zum Gesamtbild gehört auch, dass alle 
Stakeholder hinsichtlich Umsetzbarkeit der 
für die Projektrealisierung notwendigen 
Rahmenbedingen zu optimistisch waren, 
inklusive der Politik. Mindestens sind Teile der 
aufgelaufenen Mehrkosten sind unverschuldet 

– siehe oben für einige Beispiele.   
 
In den nächsten 12 bis 36 Monaten stehen 
für rund 18 GW bereits bezuschlagter 
Offshore-Projekte die finalen 
Investitionsentscheidungen (FID) an.  Ohne 
gezielte politische Anpassungen besteht die 
Gefahr, dass Projekte verschoben oder ganz 
aufgegeben werden. Dies hätte negative 

Auswirkungen auf Ausbauziele, Arbeitsplätze, 
industrielle Wertschöpfung, Hafeninfrastruktur 
sowie das Investorenvertrauen in den Standort 
Deutschland. Es drohen, im Extremfall, 
sogenannte stranded assets, deren Kosten 
auf die eine oder andere Weise wieder an die 
Verbraucher zurückfließen würden. 
 
Probleme mit bezuschlagten, aber noch 
in der Entwicklungbefindlichen Projekten 
müssen transparent adressiert werden. Einen 

„Fadenriss“ der Projekt-Pipeline müssen wir auf 
jeden Fall vermeiden.  
 
Unsere Maßnahmenvorschläge sind: 
 
Erstens sollte die Möglichkeit von 
Laufzeitverlängerungen geprüft und 
rechtssicher ausgestaltet werden. Eine 
längere Betriebsdauer als die aktuell maximal 
möglichen 35 Jahre4 kann helfen, hohe 
Anfangsinvestitionen über einen erweiterten 
Zeitraum zu amortisieren und somit die 
Wirtschaftlichkeit signifikant zu verbessern. 
Hier zeichnet sich ein breiter Konsens 
ab. Ansatzpunkt dafür, die regulatorische 

„Lebensdauer“ der Anlagen zu verlängern, 
wären die Vorgaben im WindSee-Gesetz §69.   
 
Zweites: Die Verstetigung im Ausbau 
und Stabilität in der Projekt-Pipeline sind 
zentral. Wo nötig, sollte mit Verzögerungen 
pragmatisch umgegangen werden, da das 
gemeinsame Ziel der Realisierung besteht... 
Konkret sollte geprüft werden, der BNetzA 
die Möglichkeit einzuräumen, auf Antrag die 

Säule II: Sicherung der Wirtschaftlichkeit bezuschlagter Projekte

 

S Ä U L E  I I : 
S I C H E R U N G  D E R  W I R T S C H A F T L I C H K E I T 

B E Z U S C H L A G T E R  P R O J E K T E

4	 Reguläre Betriebsdauer von 25 Jahren plus bereits heute schon mögliche „Verlängerung“ um maximal 10 Jahre
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Meilensteine zu verschieben, um Lieferkette 
und Entwickler flexiblere Reaktionen auf 
konkrete Marktsituationen zu ermöglichen. 
An den Ausschreibungszielen im WindSee-
Gesetz sollte nicht gerüttelt werden, um nicht 
weitere Verunsicherungen zu generieren 
 
Drittens sollte das bestehende 
Entschädigungsregime bezüglich nicht 
selbst verschuldeter Projektverzögerungen 
(siehe oben - beispielsweise verspätete 
Netzanbindung und verspätete 
Komponentenlieferung) überprüft werden. 
Es sollte an die aktuellen Bedingungen 
angepasst und so ergänzt werden, dass 
Entschädigungszahlungen reale Erlösausfälle 

– einschließlich vertraglicher Verpflichtungen 
gegenüber PPA-Partnern – angemessen 
berücksichtigen. 
 
Viertens  sollte frühzeitig ein stabilisierender 
Mechanismus eingeführt werden, um die 
Realisierungswahrscheinlichkeit der bereits 
bezuschlagten Projekte zu erhöhen. 
 

Konkret sollte im Rahmen der anstehenden 
Reform des WindSeeG geprüft werden, 
ob auch bereits bezuschlagte Projekte 
beziehungsweise die dazugehörigen 
Flächen  unter dem neuen Förder- und 
Ausschreibungsdesigns erneut vergeben 
werden sollte.  Ein solcher Ansatz könnte sich 
an bestehenden gesetzlichen Regelungen 
(§26, §60 WindSeeG) zu Ausschreibungen 
für Bestandsprojekte und Eintrittsrechten 
orientieren. 
 
Ziel wäre es, einen marktbasierten, 
diskriminierungsfreien Mechanismus zu 
schaffen, der bereits bezuschlagten Projekten 
freiwillig eine zusätzliche Absicherungsoption 
eröffnet und gleichzeitig Wettbewerb 
gewährleistet. Die konkrete Ausgestaltung 
einer solchen „Übergangsregel“– etwa 
hinsichtlich Teilnahmebedingungen, Umfang 
oder Umgang mit bestehenden Zahlungen 

– sollte im Rahmen der Reform sorgfältig 
abgewogen werden. Zentral wird dabei 
die Vereinbarkeit mit den einschlägigen 
EU-beihilferechtlichen Vorgaben sein.

Säule II: Sicherung der Wirtschaftlichkeit bezuschlagter Projekte 8



Der quantitative Ausbau von Offshore-
Kapazitäten allein garantiert keine 
Kosteneffizienz. Neue Analysen zeigen, 
dass eine geringere Bebauungsdichte, eine 
optimierte Ausschreibungsreihenfolge sowie 
eine verbesserte grenzüberschreitende 
Koordination erhebliche Effizienzgewinne 
ermöglichen können. Wake-
Effekte (Verschattung) zwischen 
benachbarten Windparks reduzieren die 
Stromproduktion und erhöhen implizit die 
Stromgestehungskosten. 
 
Eine strategische Flächenplanung muss 
daher stärker auf Ertragspotenziale und 
Systemintegration ausgerichtet werden. 
Vom Nordsee-Gipfel kommt zudem die klare 
Botschaft, dass stärkere grenzüberschreitende 
Kooperation sowie gemeinsame Netz- und 
Raumplanung weitere wichtige Hebel für 
höhere Wirtschaftlichkeit darstellen.  
 
Darüber hinaus steht Deutschland – wie auch 
im Energiewendemonitoring thematisiert 

- grundsätzlich vor der Herausforderung, 
EE-Ausbau und Netzausbau besser 
miteinander zu verzahnen, um so den Anstieg 
der Systemkosten zu begrenzen. Damit die 
Legitimation der Energiewende in Augen der 
privaten Verbraucher wie auch der Industrie 
gewahrt bleibt, ist das eine zentrale Aufgabe.  
 
 
 
 
 

Vor diesem Hintergrund empfehlen wir:  
 
Erstens braucht es eine veränderte 
Ausschreibungsreihenfolge, die Ertrag 
priorisiert. Konkret sollten in der aktuellen 
Bebauungszone keine weiteren Flächen 
im Umfeld bereits bezuschlagter Projekte 
ausgeschrieben werden, um zusätzliche 
Abschattungseffekte zu vermeiden 
(Einzelfallüberprüfung möglich). Stattdessen 
sollten neue Cluster priorisiert (vorzugweise 
nordwestlich der Schifffahrtsroute 10) und 
in einer ertragsoptimierten Reihenfolge 
entwickelt werden.  
 
Zweitens braucht es eine pragmatische 
Lösung beim Thema „Seenotrettung“, die keine 
weiteren, unvorhergesehenen finanziellen 
Belastungen für OWP bedeutet. 
 
Drittens: Hybrid-Hubs, d.h. die Kopplung 
von OWP mit Wasserstoffinfrastruktur 
beziehungsweise der Wasserstofferzeugung 
offshore, kann aus einer systemischen Sicht 
(Kosten-)Vorteile bringen. Für Projekte, in 
denen ein solcher „Net-Benefit“ eindeutig 
vorhanden ist, sollte eine passgenaue 
Förderung vorgesehen werden.   
 
Viertens sollten Überlegungen für 
eine systematische, aber an den 
Einzelfall angepasste Überbauung der 
Netzanschlusskapazitäten vorangebracht 
werden, entsprechend den Abwägungen, die 
im Anhang III des aktuellen FEP dargestellt 
werden. Letztlich müssen dabei die 

Säule III: Neue Flächenstrategie: Ertrag vor Tempo

 

S Ä U L E  I I I : 
N E U E  F L Ä C H E N S T R AT E G I E : 

E R T R A G  V O R  T E M P O
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OWP-Entwickler final über den konkreten 
Überbauungsgrad entscheiden dürfen. Sofern 
volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich 
optimaler Überbauungsgrad zu stark 
auseinanderklaffen sollte, sofern der höhere 
Überbauungsgrad dann verfolgt wird, eine 
Entschädigungslösung für den Windpark 
vorgesehen werden.  
 
Durch eine geringe Leistungsdichte pro 
Windpark sowie eine bessere Koordination 
zwischen OWP könnten außerdem 
Verschattungseffekte reduziert werden5.  
 
Fünftens sollten aufbauend auf den 
Ergebnissen des Nordsee-Gipfels und 
des dort verabschiedeten Aktionsplans 
Prozesse zur europäischen Zusammenarbeit 

- beispielsweise im Rahmen der Nordsee 
Energie-Kooperation (NSEC), der Greater North 
Sea Basin Initiative (GNSBI) und des Baltic 
Energy Market Interconnection Plan (BEMIP) 

- weiter intensiviert werden. Ein zentraler 
Bestandteil ist dabei die grenzüberschreitende 
Anbindung von Offshore-Windparks (der 
Zielwert für den Nordseeraum liegt hierfür 
bis 2050 bei bis zu 100 GW) und die damit 
einhergehende seebeckenweit koordinierte 
Netz- und Raumplanung. Die deutsche 
NSEC-Präsidentschaft 2026 bietet eine ideale 
Gelegenheit, um die von der Branche positiv 
aufgenommenen Beschlüsse des Nordsee-
Gipfels weiter entschieden voranzutreiben.  
 

Zu bedenken ist dabei, dass grenzüber-
schreitende Offshore-Windparks Fragen 
hinsichtlich Mengen-, Preis- und 
Ausgleichsrisiko aufwerfen. Diesen Fragen 
gilt es durch eine intelligente Regulierung 
Rechnung zu tragen. 
 
Sechstens sollten die jährlichen Volumina 
nationaler Offshore-Ausschreibungen 
zwischen europäischen Staaten 
harmonisiert werden, um Ausbauspitzen 
vorzubeugen, die Investitionssicherheit für 
Komponentenhersteller und Häfen zu erhöhen 
und so Lieferkettenkosten zu reduzieren.

Säule III: Neue Flächenstrategie: Ertrag vor Tempo

5	 Siehe beispielsweise aktuelle Studien von Frontier Economics und Fraunhofer IWE: 
	 frontier-economics-report-for-aquaventus-optimising-offshore-wind-h2-integration-2025-11-19-stc.pdf sowie 
	 20260122-BDEW-Offshore_Wind_Cross_Border_Radials.pdf. In den Beispielrechnungen von frontier economics wird 
	 beispielsweise für Zone eine Ertragssteigerung von 15% durch eine annähernde Halbierung der installierten Leistung erzielt. 
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Wir unterstützen die grundsätzliche Reform 
der bisherigen Ausschreibungsregularien, 
um es zukunftsfähig zu gestalten. Die 
Diskussion um die Einführung von 
Contracts for Difference (CfD) als neues 
Förderinstrument eröffnet Chancen zur 
Stabilisierung der Investitionsbedingungen. 
Gleichzeitig muss sichergestellt werden, 
dass Marktmechanismen und private 
Finanzierungsinstrumente – insbesondere 
PPAs – grundsätzlich Vorrang haben (so viel 
Markt wie möglich, so viel Staat wie nötig). 
 
Selbst wenn mit Blick auf den staatlich 
abgesicherten Teil des Ausbaus die 
Grundsatzentscheidung für CfD allein schon 
vor dem Hintergrund des europäischen 
Strommarktdesigns (EMD) festgelegt scheint, 
sind doch noch viele Fragen im Rahmen der 
Novelle des WindSee-Gesetzes zu klären. 
Dabei sollte die Bundesregierung bei der 
konkreten Ausgestaltung der Rahmensetzung 
auch von Erfahrungen mit CfD in anderen 
Ländern lernen.  
 
Ein reformiertes Ausschreibungsdesign 
sollte insbesondere folgende Elemente 
berücksichtigen: 
 
Erstens, zur Marktintegration 
beziehungsweise dem Zusammenspiel 
von CfD- und PPA-Segment: Gemäß 
europäischem Strommarktdesign muss es 
immer die Möglichkeit eines marktgetriebenen 
Ausbaus geben, und dies sogar mit 
einem Vorrang gegenüber dem staatlich 

unterstützten Ausbau. Es braucht also klare, 
einfach handhabbare Regelungen zum 
Zusammenspiel von CfD und PPA. Das vom 
BMWE favorisierte „Entweder-Oder“-Modell 
ist ein gangbarer Weg hierfür. Hierbei wird 
in der ersten Phase der Ausschreibung die 
Möglichkeit offeriert, das Projekt rein marktlich 
zu realisieren. Nur wenn kein einziger Bieter 
diese Variante wählt, wird der Bieterprozess 
anschließend für das CfD-Gebot durchgeführt.  
 
Das Entweder-Oder-Modell dürfte auch die 
Möglichkeiten einer Quersubventionierung 
von PPA durch CfD reduzieren (wenn auch 
nicht völlig ausschließen); zumindest mehr, als 
dies bei „carve-out“-Modellen der Fall wäre. 
Insofern ist die Entweder-Oder-Ausgestaltung 
auch ein Beitrag dazu, die Wirtschaftlichkeit 
der bereits bezuschlagten Projekte (Säule 
II.) nicht weiter zu schwächen und ein level-
playing-field herzustellen.  
 
Zweitens, mit Blick auf die Erfahrungen der 
letzten Jahre ist eine Kosten-Indexierung 
in gewissem Umfang eine sinnvolles 
Design-Feature für die Neuordnung der 
Ausschreibungen. Allerdings muss genau 
abgewogen werden, in welchem Bereich eine 
Indexierung stattfindet und anhand welcher 
Vergleichsgröße. Ziel ist es, außergewöhnliche 
Kostenrisiken abzufedern, ohne langfristige 
Fehlanreize oder Überkompensation zu 
erzeugen. Grundsätzlich erscheint eine 
Indexierung von Kosten, die in Zusammenhang 
mit der Erprobung und der Untersuchung der 
Flächen stehen, besonders sinnvoll. 

Säule IV: Reform des Förder- und Ausschreibungsdesigns und Marktintegration

 

S Ä U L E  I V : 
R E F O R M  D E S  F Ö R D E R - 

U N D  A U S S C H R E I B U N G S D E S I G N S 
U N D  M A R K T I N T E G R AT I O N
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Drittens, eine pragmatische Umsetzung 
qualitativer Zuschlagskriterien. Der EU-Net-
Zero-Industry-Act (NZIA) sieht qualitative 
Kriterien zumindest für eine Teilmenge der 
Ausschreibungen vor. Deutschland sollte diese 
Regelungen proaktiv umsetzen. Ein Streitpunkt 
sind dabei u.a. Präqualifikationskriterien und die 
damit einhergehende Bürokratie. Besonders 
wenn die jeweiligen Kriterien so allgemein 
sind, dass sie keine effektive Differenzierung 
der Bieter erlauben (zum Beispiel, weil es um 

„Grundfertigkeiten“ im Bereich Cybersecurity 
oder die Fähigkeit, das Projekt überhaupt zu 
realisieren geht), ist die Gefahr groß, dass 
die Vorgaben als unnötiges „box ticking“ 
empfunden werden.  
 
Bei Kriterien, bei denen eine Differenzierung 
der Bieter möglich ist, sollte zudem 
geprüft werden, qualitative Kriterien als 
ein Zuschlagskriterium (und nicht als eine 
Präqualifikation) in die Ausschreibungen zu 
integrieren – sofern europarechtlich möglich.
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